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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Efcher und nfteri
Mitgliedern der geftigebenden Räthe der helvetischen Republik.

Hundert siebzigstes Stuk.
Viertes Quartal.

Luzern, Montags den 8. October 1798.

Gesezgcbung.
Grosser Rath, 4 October.

Präsident: Escher.

Der Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Anrede:

Bürger Repräsentanten!
Voll der tiefsten Empfindungen der Ehrfurcht,

des Dankes und der Freude, besonders aber im tieft
sten Gefühl meiner ttnwürdigkeic, eröffne ich diese erste
Sitzung des grossen gcsezgebendenRarhs der helvetischen
einen und uucheilbaren Republik in Luzcr»!

Erlaubet mir, B. R. einige dieser meiner Empfin:
dungeil, der Stelle wegen an der ich jezt stehe, ;»
schildern, und unsern Standpunkt etwas naher zu be:
stimmen, auf welchen: wir nun gegen unser theures
Vaterland und gegen die Menschheit überhaupt stehen!

Nun sind wir in Luzcrn! in diesem Mittelpunkt
unsrer neuen Republik, wohin wir bei Gründung der:
selben, wegen ihrer Unvollstandigkcit »nd ihrer man:
nigfaltigen kritischen Verhältnisse noch uicht kommen
durften. — Jezt also ist sie gebildet in ihrem ganzen
eigentlichen Umfange diese unsre Republik! jezt
dürfen wir den wahren Mittelpunkt derselben, wovon
alle Gesetze sich über den ganzen neuen Staat wohfti
thatig verbreiten sollen, beziehen. Jezt müssen
wir nicht mehr an einer unsrer Grunzen unsre Wohnung
aufschlage», um uns unter den Schutz der nachbarli:
chen grossen Republik begeben zu kennen, im
Fall unier eigenes noch unzusammeuhàngendes Ge:
bonde zusammenstürzen wollte! Jezt war der glükliche
Zeitpunkt vorhanden, wo wir als die Stellvertreter
einer selb ststan dig en Nation, uns deu Eis
für die Gesezgebung und für die Regierung
derselben wählen konnten, nicht mehr, wo äussere Vcr:
halmisse uns hinzogen, sondern wo das Wohl unsrer
eignen Nation es erfoderte und wo Gesezgebung
und Reg je rung im Herzen des Landes am wirksam:
Acn und also auch am wohlthatigsten seyn können.

Und dieses, B. R. wird uns Luzern in seine»
glüklichen Lage in vollem Maaße gewähren Nicht nur
liegt es im wahren Mittelpunkt der Oberflache und der
Bevölkerung von Helve tien, nicht nur gewährt es

durch seinen schönen See die leichteste Verbindung mit
den innern Thalern der Hochgebirge unsers Vatcrlans
des, welche nun — ach in so mancher Rüksicht! des
schnellsten und thätigsten Einflusses einer weisen Ee:
sezgcbung und einer wachsamen Regierung bedürfen,
sondern Zuzern liegt auch noch in dem Mittelpunkt
des ächt classischen Bodens von Helvetien — den»
hier in der Nähe liegt ja das jrille Grütli, wo jene,
drei edlen Freunde des Vaterlandes Jucrst
mitten in den barbarischen Jahrhunderten, die Fackel
der Freiheit aufzustellen wagten und ganz Europen
und der ganzen Welt zuerst das Beispiel eft
nés fr e ig e w 0 r d e nen glüklichen Volkes zeig:
ten; — nicht fern davon ist die heilige Kapelle, wo
Tell, dessen Freiheitslicbc und Tiranncnhaß wir uns
so gerne zu unserm Vorbilde wählen — den Kette»
entrann; — dort liegt Morgarten, wo unsre Va:
ter den ersten Sieg über dicFcinde ihrer noch jungen
Freiheit errangen; — hier, nicht fern von uns, ist die
Kapelle, bei der durch Tell der erste Tyrann in
Helverien erschlagen wurde — dort liegt Sempach,
wo mitten aus dem glänzenden Muthe unsrer Vor:
fahren im Kampfe für Freiheit und Recht noch Win:
kelricd hcrvorsteigr; und uns und der ganzen
Menschheit das schönste Beispiel der Selbstaufopferung
ftir's Vaecrland zeigt — und überall um uns her, sind
wir jezt in diesem unserm Wohnsitze Mit ähnlichen
klassischen Stellen unsrer vaterländischen Geschichte
umgeben — und wahrlich B. R. dieser Umstand wird
wohlthätig werden für uns und unser Vaterland!
denn wie leicht wird nicht jeder aus uns seine Pu:
vatabstchten dahingehen und sich ganz dem Vaterland«
schenken, wenn er auf einer Wallfahrt nach dem
Grütli das Andenken unsrer Väter feierte, und in
ihrein Bilde keine Rache gegen gestürzte Feinde, keinen
Stolz, feinen Ehrgeiz nach dem errungenen Siege —
kurz nichts als Vaterland und Zreihcit ew



blikt! und welch einen bleibenden Eindruck und fort-
dauernd glüklichen Einguß wird es nicht auf unsre
Kinder haben, wenn wir sie à denjenigen Stunden,
die das Vaterland uns zu unsrer Erholung schenkt,
an jene heilige.« Stellen hinführen und ihnen da Liebe
fürs Vaterland und unauslôsch lichen Wi-
derwillen gegen jede Art von Sklaverei
einflöße,: — mit inniger Freude sehe ich dein wohl-
thatigen Einflüsse entgegen, der aus diesem Umstände
aus Luzerns vortheilhafter Lage sich über unser gan,
zes Vaterland verbreiten wird.

Aber, vielleicht nicht minder wohlthätig, obgleich
mchk so auffallend wird uns der Anblik der grossen
Naturscenen werden, die unserm Vaterlands ausschlies-
fend eigen sind, und die wir hier in der Nahe haben;
denn wessen Geiß erhebt sich nicht leichter über die
kleinlichen Leidenschaften des menschlichen Lebens em-

por, wenn er des Anblickes der erhabnen Nacur ge-
nießt, die uns nun umgiebt, und vor der jedes klein-
lichte in ein Nichts zurüksinkt! — ich spreche hierüber
aus häufiger Erfahrung B. R. Nie war mein
schwacher Geist Heller, nie alle meine Ideen umfas-
sender, nie mein Herz entfernter von allen niedrigen
ängstlichen Leidenschaften, als wenn ich dies« unsre
benachbarten Hochgebirgs - Thäler durchwandelte und
jene glänzenden Schneefesten erstieg, um die Natur
in ihren obersten Werkstatten zu untersuchen und gerne
werde ich mich iezt an dem schönen Anblik dieser Hoch-
gebirge laben, wenn ich mich zur großen Anstrengung
des Geistes und zur wirksamsten Thätigkeit für das
Vaterland erheben will. Möchte meine Ahndung daß
auch dieser Vertheil von Luzerns Lage auf Euch
Wirksam sei), nicht ein bloßer Traum bleiben! —

Aber insbesondere laßt uns unter Luzerns wor-
jügen nicht vergessen, — die Hauptsache — nemlich
feine Einwohner! wo B. R- hatten wir in einer der

orö ssern StädteHelvetiens, noch diese Reinheit,
diese Einfachheit republikanischer Sitten gefunden, die

Wir hier finden? wo herrscht mehr Gefühl sur Frei-
heit und für unsre neue Verfassung ais gerade hier.
«nd w», ungeachtet hier die härteste gesczliche Ollgar-
chie in der chevorigen Verfassung lag, wo war ne m

ihren Wirkungen milder und wo weniger hartnäckig

in ihren Grundsätzen als gerade in LuzerN hier er-

klärte die oligarchische Regierung, die erste in ganz
Helvetîen, ohne irgend eine äussere und noch we-

niger durch eine innere Aufforderung gedrungen,
Freiheit und Gleichheit in ihrem Kanton
und wirkte durch ihr Beispiel «nächtig auf mehrwe

der übrigen Oligarchien Helvetiens — und tuen, B>

R. war wahrlich besonders dem ächt ausgeklartcn re-

publikanischen Geist zu danken, der in vielen Klassen

von Luzerns Einwohnern herrschte, und den

mehrere der aufgeklärtesten Menschenfreunde «m Stil-
len mjt einer rührenden Selbstverleugnung um sich

her verbreiteten; und nun da ihr Wirkungskreis frei
»st, da ihre republikanischen Bemühungen das ganze

Vaterland umfassen können, wird ihr Eifer für Licht
und Recht noch wohlthatiger auf den öffentlichen
Geist Luzerns wirken und ruhig und froh dürfen
wir uns dessen Einfluß auf uns selbst und auf alles
was uns umgiebt überlassen, und uns der glüklichen
Wahl freuen, die wir für denSitzder helvetischen
Gesezgcbung und Regierung getroffen haben!

Doch alles dieses wird Euch, B. R- eben so

sehr vor Augsn gewesen seyn und jezt eben so üef in
Euren Empfindungen liegen als mir — daher spreche

ich Euch nun nichts mehr von Luzern und gehe da-

gegen zu einem wichtiger» Gesichtspunkt unsrer gegen-

wärrigen Lage über.
Um in irgend einem wissenschaftlichen Fache zwek-

massig und mit der grösten Wirksansteit, bei gleichem

Anstrengung von Kräften, zu arbeite», kenne ich kein

besseres Mittel als erst die Stelle recht zu untersuchen

auf der man sowohl in Rükstcht auf sich selbst als
auch in Rükstcht au/ die äußern Verhältnisse derselben

steht, und dann erst die Arbeiten zu bestimmen, welche

nun am zwekmässlgsten in die Glieder aller dieser sscho»

vorhandenen Verhältnisse eingreifen; und wo B. R.
kann die Kenntniß dieser Verhältnisse wichtiger sey»

als gerade in unserm Wiàngskreis Unser Vaterland
hat eine allgemeine Revolution erlitten während die

verschicdenen Theile desselben noch nie vereinigt waren,
und auf den verschiedensten Stufen der Kulmr stehen;

was soll also denjenigen Freunden des Vaterlandes,
die zu Gesezgeberii dieses neuen Staats bestimmt lind,
angelegner seyn, als den Standpunkt zu untersuchen,

auf welchem im Ganzen betrachtet, ihr Vclk steht?

aber wir stehen mit unserm Volke nicht abgesondert

auf Gottes weiter Erde; wir find nur ein Glied in

der grossen Kette, welche die ganze Menschheit um

den Erdball schlingt, und unsre Pflicht ist es eben l»

gut dafür zu sorgen, daß wir kein unthätiges Glüb
in dieser Kette seyen, als es unsre Pflicht ist, das

Wohl unsrer Nation vorzugsweise immer bor Auge»

zu haben. Was also kann uns gerade in diesem A«u

genblik, wo wir in unsern wichtigen Arbeiten eine

neue Epoche anfangen, merkwürdiger seyn als nocy

einen kurzen Blick auf unsre Verhältnisse ch werfen,
um dann daraus den Standpunkt genau ftstMinn
von dem aus wir unsre Arbeiten mit treuein Eis»'

gen das Vaterland fortsetzen sollen! — Wohl werden

Sie, B. R. Alle, auch die weisesten ans sshch"-

mit mir in Rüksicht dieses Gesichtspunktes einig !»)»,

aber innig bcdanre ich, daß diese Arbeit gerade m>

der eben so ungeübt als unfähig für dieselbe ist, zum',
ersetzen Sie also die Lücken, die die unbestimmten

Züge meiner schwachen Hand in dein Gemählde lalle

werden!
Ais Bewohner von Hochgeb rgen scheinen uw

Helvetier schon indem grausten Dunkel der Vor;
ein muthigeres, unternehmenderes und also auw
Leibs- und Geisteskräften gebildeteres Volk ßewck

zu setzn als ihre Nachbaren: Sie lebten in einer »



Fvderail'ffystem meist unter ihren selbstgcwáhlten Obrig-
keiten und waren durch die Natur selbst zu sehr in
ihre Grenzen eingeschlossen, als daß sie mit ihren
Nachbaren in grosse Verbindungen hatten tretten kon-
nen. Sie blieben also abgesondert immer ungefehr
auf der gleichen Suisse ihrer Kultur stehen, wahrend
dem in Süden ihre Nachbaren in ästhetischer und ein-
zclnen wissenschaftliche»? Rüksichten grosse Fortschritte
machten. Der muthige unternehmende Geist des al-
ten helvetischen Voltes zeigt sich besonders bei
der Epoche seincr Geschichte, als sie bei der Schil-
derung einiger ihrer Landleute von den Vorzügen des
gebildeter» Galliens den Entschluß faßten, ihr
Vaterland gegen jenes sanftere Ctima zu vertauschen.
Allein hier erfuhren fie die Vorzüge der Kultur des
Menschen über die bloß natürlichen, obschon auch
noch so hervorstechenden Eigenschaften derselben: Sie
wurden überwunden und lebten nun unter Roms
H er rscha ft. Wohl mochten sie sich in d 'csem Anstand
durch den Umgang mit den gebildeten Römern auch

allmählig ausbilde»», aber diese Ausbildung war nicht
aus eigner Kraft bewirkt, nicht allgemein verbreitet
im Volk und erlosch also mit Roms Fall, wie jedes
bloß kimstliche abgesonderte Feuer auslöscht. Tiefe
Barbarei herrschte nun über unser Vaterland, denn
dasselbe war feiner ursprünglichen Freiheit beraubt
und genoß der Stütze nicht mehr, die ihn» das gebil-
dcterc Rom geschenkt hatte. Dem Einfalle aller nor-
dischcn, barbarischen Völker offen, ward Helvetic»»
beinahe zur wüsten Einöde und fein Volk hcrte gröstcw
theils auf, Volk zu seyn. Kein unwichtiger Schritt
in seiner Kultur war es also, daß durch allmähligc
Entstehung des Lehensystcms die Menschen wieder
zum Ackerbau zurükgeführt wurden und freilich »»»ter
dein Drut ihrer Lehcnherren, aber doch unter ihrem
Schutze gegen äussere verheerende Feinde, sich allmäh-
lig wieder zum häuslichen, arbeitsamen, bleibenden
Leben bildeten. — Jezt sehen wir freilich n»it Schau-
den» in jene finstre Epoche des Lehcnsysiems
zurük, aber dasselbe war der erste unentbehrliche Schritt
der Menschheit aus der Barbarei zur Kultur: Laßt
uns also diesen Zeitpunkt betrachten wie der Mande-
rer bei finstrer Nacht den ersten Schimmer der Mor-
genröthc betrachtet, der ihin seinen Weg zeigt, und
vor dem ihn» doch schaudert, wenn er am vollen Tage
an das fast umnerkbare Licht zuxükdcnkt, welches ihn
durch den finster!» Wald leitete!

Als aber die Menschen unter dem Feudalsystem,
welches beinahe über ganz Helve tien verbreitet »vor,
sich allmählig zu dem bleibenden, häuslichen Leben
gewöhnt hatten, welches zum Ackcrba»» erforderlich ist,
so wurden sie auch reif zu neuen Fortschritten in ihrer
Kultur, und eben dadurch auch ward ihnen das Le-
hensyflem, welches ihnen im Anfang dieser Epoche
wohlthätig und uneiubehrlich war, nun drückend und
unausstehlich. — Schon hier also zeigt sich uns die
Nothwendigkeit des Fortschrittes jeder Verfassung un-

ter der Menschen leben, mir dieser ihrer eignen Ausbîft
dung!—Die gebildete»»» Menschen, welche denDruk des
Lehcnsysiems nun am schmerzlichsten fühlten, zogen
sich allmahlig zusammen und bildeten Städte, in de-
nen sie Schuz suchten gegen die Tyrannei der Zwing-
Herrn. Dadurch entstand die lange Fehde, welche sich
beinahe immer in der Geschichte der Menschheit bei
jedem Uebergang von einer Kulrurstuffe in
eine andere zeigt. Die Städte bekriegten die Raub-
uesier der Lehenhcrrn: Der Sieg war auch hier wie
immer auf der Seite, die die Menschheit zur grössere
Kultur führt. Entweder durch Eroberung über die
bezwunZnen Freiderren oder durch Kauf von dcnje-
niqcn, tue ihre »runrigc Eristenz noch auf ewige Jahre
îsristcn konnten, kam nun das Land in Helvesie»
unter die Oberherrschaft verschiedner Städte, und die
Oligarchien wurden in dem bevölkerten Theil un-
fers Vaterlandes allgemein.

Obgleich wir jezt, von unserm gegenwärtiges
Standpunkt aus betrachtet, die Entstehung der Oll-
garchien eben nicht für sehr wohlthätig werden anse-
hen können, so waren sie doch ein nothwendigcc
Schritt, den die Menschheit in unsrem Vatcrlande zu
gehen hatte, um sich zu höherer Cultur und zu einem
bessern Zustand der Dinge fähig zu machcn. Also
auch hier wieder, sobald wir die Menschheit als ein
fortschreitendes Ganzes ansehen, sehen wir die schcnsie

Zwekmäßigkeit in ihren» ganzen Gang, und so »vie
der Mensch wenn er aus dem Knabenalter in das
Jünglingsalter übergeht, einen wichtigen Schritt in
seiner Ausbildung thut, ungeachtet ihm bei weite»»»
Fortschritt im Alter, auch diese Verhältnisse, welche
ihm in diesem Zeitpunkt wohlthätig und unentbehrlich
sind, drückend »ind erniedrigend scheinen werden —
gerade so ist auch das Verhältniß der Menschheit,
wenn sie aus einer Epoche ihrer Kultur in eine andcie
übergeht, die ihr m diesem Zeitpunkt wohlthätig ist,
in» Verfolg aber ebenfalls wieder drückend werden wird.

In den Städten war der gebildeteste Theil des
Volkes vereinigt; ihre Herrschaft über das Land war
also mehr auf Vernunft als auf Gewalt gegründet:
Durch die Städte entstund Handel und »nannig-
faltige Industrie: Durch sie blühten die Wis-
senschasten empor und Kunstfleiß und Kennt-
nisse verbreiteten sich allmählig über unser ganzes
Vaterland — Der Fortschritt der Kultur war nur all-
mählig und unmcrklich, aber dessen ungeachtet nicht
minder wohlthât g und wirksam. — So lange die o!i-
garchischen Städte sich durch ihre höhere Aufklärung,
durch ihren gebildetem Kunstficiß vor den» übrigen
Theil des Landes auszeichneten, war ihre Herrschaft
wohlthätig und ungestört: aber allmahlig wurden die
Triebfedern dieser hohem Kultur durch die bleibenden
Vortheile, die sie gewahrte, erschlafft, wahrend dem
auf dem Lande der Kunstflciß immer höher empor
stieg. Nun suchten sich die Städte durch Vor-
rechte zuzusichern, was sie nur durch höhere Kultur
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hätten suchen sollen — sind diese Vorrechte zeigten kbier keine allmähsige Absonderung der gebildetem Men-
immer bei denselben der Kalt iir. alkt seden in k^Mdte: birr war bu«k aante e»< iu.'üsich, Wie es immer bei denselben der Fall ist, als

naaende Uebel für den Privilegirten. Unter dem wohl-
tharig scheinenden, aber betäubenden Schatten der
Vonechte, erstarb die wahre Energie für Fortschritte
in der Kultur in den Städten^ Sie blieben stehen «nd
wollten nun auch stehen bleibe» — aber Stehenbleiben
in der Kultur ist ein trauriges Sinken in derselben!
Ganz anders war es auper den Städten. Durch
die Vorrechte, die diese ausübten, ward der Kunst,
fielst geschärft; dieser mußte ersehen, was der Druck
der Vorrechte hinderte, und so entstand allmahlig ein

Mißverhältnis; in den, anfanglich zwetmaßigcn Gleich,
gewicht zwischen Licht und Herrschaft, welches bei

Entstehung der Oligarchien statt gehabt hatte.

So wie sich überhaupt der Mensch sowohl, als
auch die Menschheit im Ganzen genommen, sträubt

vor jedem murhigen und schneiten Schritte, und gerne
so lange duldet und ausharrt, bis endlich alle Federn
seiner Schwungkraft ihn unaufhaltsam forttreiben in
dem Gang, der sein Zweck ist — so auch hier! Lange
driikte das Uebel ehe Mirrel dagegen gesucht wurden.
Hatten die Städte von diesem Umstände Nullen ge,
zögen; waren sie in ihren Verhältnissen gegen das
Land mit der Ausbildung desselben fortgeschritten;
war n sie besonders fortgeschritten in der Kunst der

Staatswirthschaft, die sich überall um sie her ver,
breitere, noch lange wären die Grundsätze der Oli,
garchien unaiMtastet geblieben. — Aber nein! sie

wollten nicht fortschreiten; sie wollten die Verhältnisse
welche gleich nach dem Uebergang aus dem Lchensy,

stein wohlthätig waren, beibehalten; sie wollten selbst

nicht fortschreiten in der Kunst ein Land zu regieren
und die staatswirrhschaftlichen Grundsatze des izten
Jahrhunderts sollten im löten Jahrhundert in den

Oligarchien Helve tiens noch unverändert fort,
wirken!

Diese Epoche des Kampfs der Grund,
sätze des Rechts gegen die Uebung der al,
ten Verhältnisse ist uns zu nahe und noch zu neu

im Zlndeulcu, um einer weiten, Entwiklung zu bedür,
sen. Wir lassen also diesen Theil Helveticas
in den verschiedum Stuften, welche die einzelnen Uu,
terabcheilungen desselben auf diesem allgemeinen Stand,
punkt einnehme!, mochten, einen Augenblick stehen,

um noch einen flüchtigen Blick auf einen andern
Theil Heloetiens zu werfen, dessen Kulturgang
wesentlich von diesem verschieden ist, der aber, seiner

Seltenheit wegen, immer sich in der Geschichte der

Menschheit auszeichnen wird.

In den Hochgebirgen Helveticas, wo
Viehzucht immer die Haaptnahrui^Squelle blieb —
hier hatte das Lehensistem keinen Akcrbau bewirke, alle
Einwohner blieben Hirten und dayer entstand auch

schen in Städte; hier war das ganze Volk es, wel,
ches das Joch der Zwiaghern, abschüttelte und sich

auf einmal ohne die vorbereitenden Zwischenstuffen in
den Zustand völliger Freiheit und-Gleichheit der Rechte
erhob. Diese Epoche wird so lange Menschen den

Gang der Menschheit beobachten, immer als eine
der schönsten Stellen in der Geschichte der Mensch,
heit erscheinen, und vielleicht wird dieses Beispick
von Kraftausserung verbunden mit reinem Sin»
fur die Grundsatze der heiligsten Menschenrechte
ewig einzig in der Geschichte der Menschheit gian,
zen: dem, kein Volk, als das der Walostatte und

einiger benachbarten Thälee haue aus einmal mit
solchem Muthe und unter solche» Umstanden das Joch
der Knechtschaft abgeworfen, ohne wieder m eine

andere nur modifizierte Knechtschaft zurnkzusinken; hiee

aber war sogleich Freihe.t und Gleichheit, die alige,
meine und bleibende Wirkung dieser grossen Krafraus,
seruug, und wie treu dieses Volk i>, diesen, Zeitpunkt
diesen Grundsätzen war, zeigt besonders rührend die

Eroberung von Zug, welches diese edlen Stifter der

Freiheit nicht zum Knecht machen wollten, sondern

ihm die gleiche Freiheit schenkte», die sie in ihrem
eignen Vaterland ausgestellt hatten. Aber dieser Rie,
scnschritt, den die Menschheit hier einmal zu thun ge,

wagr hatte — schien dieselbe ermüdet zu haben — dem,

suns volle Jahrymlberte durch sehen wir, im Ganzen

bewachter, keinen weiter'., merkbaren Fortschritt, den

die Menschheir hier that; sie blieb immer unabandcr,
sich in den gleichen Formel, — die Aufklärung und der

Kunststein rukren beinahe um kein Haar — die Anhang,
lichkeic an die Grundsätze der Stifter der Freiheit
ward zur unüberwindliche», Gewohnheit — und da

jedes Stehenbleiben in der Ausbildung beym Men,
scheu w,e beym Menschengeschlecht zurüksmkcn in der,

selben bewirkc, so sehen wir auch hier die Grundsätze

der Freiheit und Gleichheit nur auf das eigene Jndi,
viduum angewendet, und dagegen gegen andere M>t,

burger den Namen Uiirerrhanen brauchen, und d>e

Richterstelle!, über dieselben vi,enclich seil biethen;

daher aucy jene eiserne Widersezlichkcir gegen den

Drang der Umstände uud gegen das Bedürfniß der

Zeit — dayer endlich jene blusigen Auftritte, die da»

Herz jedes Menschenfreundes mit Schauder ersukeu,

und immer daS Auge edes helvetischen Republikaners
crnben werden, wem, er die Geschichte uu>cer Revolt
tion überdenkt!

(Die Fortsetzung im 171» Stück.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert ein und siebzigstes S t ü k.

Gesezgebuttg.
Grosser Rats) 4 Oktober.

(Fortsetzung.)
Mannigfaltig sind also die Etuffcn von Kultur,

auf denen die verschieduen Thciie von Helvettenö
Volk in diesem Augenblik sieben, da dasselbe sich m
einen Einen und u u t hcilb a rcu Sca at vereinigt
hat; denn nicht nur haben ww d,e beiden Hauprvee-
schicdenhciten, die o.e denwkratische und die oligarch!-
seye Regierungsform bewirkt harre», sondern jede oer

verschiedenen Abweichungen, die in dielen Formen
statt hatte, wirkte auch wieder besonders ans den Theil
des Volks, das unter jeder dieser Abweichungen lebte;
und gerade eben so verschieden als der Grad und die

Art der Kultur in den verschiedenen Abtheilungen unsers
Vaterlandes nun ist, eben so verschieden war auch das
Bedürfniß zu einer Revolution in unserm Vaterlands
und ebenso verschieden auch ist der Gesichtspunkt, aus
dem dieselbe bewachter uud beurtheilt wird. Denn
laßt uns dieses nicht bergen, Bürger Repräsentanten,
mir einzelne Theile Hei.eticnS, waren aus eigner
innerer Kraft reif zu dem gro. e.i Schritt in der Kultur,
welchen nun g aiiz Helvetien hingerissen von: Drang
der umstände gethan hac — und dieser Schritt
von der Abhängigkeit von bleibenden H erre
schern zur Frechem, so wie der Schritt von
der Ungleichheit der Reu/ie zur Gleichheit
ist groß und wird im»cr eine der wichtigsten Epochen
in der Geschichte der Menschheit ausmachen.

Hier also, Bürger Repräsentanten, hier ist unser
Standpunkt, und hier un! er Wirkungskreis! Wir ha,
ben ein Volk vor uns, das auf den mannigfaltigsten
Sluffen der Aus 'Übung des Menschengeschlechts steht

und welches nun »nwillkührtich in einen Einen
Staat zusammengedrängt wurde; — wir haben ein
Volk vor uns, welches den grossen Schritt zur Frei,
heil und Gleichheit und zur steilvertretenocn
Verfassung nicht aus eigner Kraft gethan üat,
und denselben thun mußte, ehe der beträchtlichere
Theil "
war -

sich naher bringen und nach und nach in Eins znsam-
menschmclzen. Betrachtet diese unsre Bestimmung,
diesen unsern eigentlichen Auftrag, den wir an der
Stelle von Gesezgebern habe», aus diesem allgemein
nen Gesichtspunkte, den ich euch, B. R., so unbe-
stimmt vorzuzeichnen wagte, und dann erst werdet ihr
die Grösse der Last suhlen, die euch aufgelegt ist,
dann erst erkennet ihr den ganzen Umfang der Pflicht,
die uns das Vaterland gab! — Ich gestehe aufrichtig,
B. R., daß ich jedesmal erschreke, vor dein was mir
rmd jedem Einzelnen aus uns und uns allen
zusammengenommen aufgelegt ist, und was wir
zu erfüllcu habe», wenn wir unsre Pflicht gegen das
Vaterland erfüllen wollen, die wir übernahmen, als
wir den Ruf des Volks, das uns hierzu auswählte,
angenommen hatten.

Aber mehr noch, Bürger Repräsentanten, wir
stehen nicht einzeln ans unserm Standpunkt der Erde,
wir bilden mit unserm Volke ein unzertrennliches Glied
in der ganzen Kette, die die ganze Menschheit bildet
— werft also auch einen Blik um euch her, um zu
sehen, welche Stelle das Volk, welches ihr vorstellt,
in dieser grossen Kette einnihmt und was in Rüksicht
der ganzen Menschheit also eure Pflicht ist — Befrie--
digend ist wohl im Ganzen dieser Ueberblik f-r den
Öeloetier. Kaum erblikt er um sich her ein redlicheres,
biedereres Volk als dasjenige ist, von welchem einen
Theil auszumachen er das Gluk hat. Main ist ein
Volk um uns her, das mehr achten Sinkt fps Tugend,
für Sittlichkeit, fur Freiheit und Recht fttrt/'lals daö
unsrige — auch selbst in Rüksicht auf allgemeine Kultur,
dürfen wir freudig Hclvetien mit andern Staaten ver-
gleichen, denn wenn auch noch einzelne Theile unsers
Volks in der tiefsten Unwissenheit und in dem unselig-
sten Aberglauben schmachten, so ist doch weitaus der
größte Theil desselben weiter vorgerükt in seiner Aus-
bildung, als es m andern Staaten die untersten
Volkotlassen sind, und vielleicht mochte in wenige»
Staaten w viel achter Kunstf.eiß uns soviel Anlage

desselben vorhanden seyn, als geradezur Acufliung vrs?r»orii voryuilvcu Ich'»,
desselben zu diesem Schritt ausgebildet genugkin Helvetic'». Dagegen sind wir in einer ander»

lind diesem Volke nun sollen wirzNukstcht weit hinter den andern gèbiidctern V> Ikern

Gesetze gebe»!— Gesetze geben, die auf jedcn'Europcns zurnk, und gerade in einer Rüksicht, die
«hedem getrennt gewesenen Thefl d.eses Volks so wir-cuns Stellver rretern des Volks, besonders drü-
ken, daß die Einrichtungen der neuen Ordnung der kend und beschwerlich ist, — nämlich in der Kennt-

Volks
irre

G ta atswissen schuften, und unter die-
ndcrö der Staatswirthschaft. Ucberall
um uns her, selbst unter der Herrschaft der

s auf ihrer Stuffe von Ausbildung zu stvsscn und Monarchen Sie Gesetze verbessert und dem Bedürfniß
zu machen, alinnchlig diese ycri.^tedneu Theiiejder Zcir angepaßt, nur bei uns nicht — überall lernt«
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man aus der sorgfaltigen Beobachtung der Staaten
und ihrer Verhältnisse die Wirkungen kennen, welche
diese auf das Volk und dessen Wohlstand im Allgemein
uen genommen hatten, und aus diesen Beobachtungen
oiengen die vonreflichsien Medicinalpolizeige-
sese und allgemeine Staatswirthschaftliche
Polizei hervor; nur in Helve tien blieben die Re-z

gierungen bey ihrem unseligen, wohlhergebrachten
Schlendrian, und hinderten jeden guten Plan unter
dem Vorwand verderblicher Neuerungssucht.— Nicht
leicht also ist eine Nation zu finden, wo weniger
Sraatswissenschaftliche Kenntnisse verbreitet find, und

nicht leicht ein Volk, das weniger empfänglich ist fur
Anwendung Staatswirthschaftlicher Grundsatze, als in
Helvetien.- Diesem Uebel also, B. R., sollen wir
besonders zu steuern trachten, und allen unsern Kräften
aufbieten, um zwekînàssige politische Aufklärung zu

verbreiten, und uns selbst mit dem unchmiiderellen
Fleisse den Fortschritt dieser Wichtigen Wissenschaften
den sie in andern Staaten erhalten habcn, eigen

machen! ^ ^
Von welcher Seice wir also, B. R., unsern

Standpunkt beobachten und beurtheilen, so sehen wir
überall uns Pflichten auferlegt, denen unsre Kräfte
auch mit der größten Anstrengung derselben kaum gc-
nügen; wir sehen überall dringende Bedürfnisse um
uns her, denen abzuhelfen wir berufen find; und

B. R., wann wir überlegen, daß diese Bedürfnisse,
deren Befriedigung einzig von uns abhangt, beinahe

zwei Millionen Menschen, die unsre Mitbürger sind,
drücken, dann bey diesen Gedanken solle» wir billig
olle unsre Kräfte zusammen raffen und mit der größten
Anstrengung derselben für das Vaterland arbeiten;' " daß durch die Lcmgsamkeir unsrer

ziehen, und diese großen Ziele aSer unsrer Wünsche
und Pflichten von uns zu entfernen! Durchdringt euch
alle tief mit mir von diesen unverkennbaren Wahrheit
ten, bcmizt die Erfahrung, die wir in der ersten Epoche
unsrer Gesezgeimng über den Gang unsrer Geschäft«
gcmachr hab^n, und dann verpflichte sich jeder aus
uns im innernen seines Herzens, von dieser neuen
Epoche an, die wir als Gesezgcber Helve-
tiens üun anzutreten haben, nur dem Na--

ter lande, nur der Sache der Freiheit und
ches Rechts, kurz! nur unsrer Pflicht
zu leben!

Snter fodert den Druk dieser Rede in beiden

Sprachen und sagt: es ist mir so wohl hier in Luzern,
daß auch ich ein Wort ans der Fülle meiner Empfin-
düngen sprechen muß. Wann ich die Alpen betrachte,
die hier einen so schönen Kranz um uns her bilden,
so scheint mir der Geist unsrer Väter noch darin an-
wcscild zu seyn. Hier also in der Nahe haben wir das

Grütli, dorr Eempach; laßt uns so schwören für
die Freiheit zu leben, wie dort geschworen wurde, und

laßv uns im Nothfall so kämpfen für die Freiheit und

so für sie sterben, wie hier fur fie gckämpft und gc-

storoen wurde! Hub er stimmt Guter bei, und be-

gehrr, daß auch diese kleine Rede mit der des Prà-
sidenten gedrukt werde. Dieser Antrag wird ange-

nommen.
Die öffentlichen Gewalten von Luzern mid an

deren Spitze der Regierungsfiatthafter Rünmann
erscheinen an den Schranken und erhalten aufSecrc-
tails Antrag die Ehre der Sitzung. Rütimann
sagt: Gewiß habt ihr, B. Repräsentanten, schon ost

trübe und schöne Lage erlebt, und wißt also, wie d-ebedenkt, B. R., vag o>»ìy vo- »»>.>! »»,»»» ttuvr tlilv «vu» U«IV,
Arbeitei^mcht nur durch uns das Vaterland in seiner hellen Tage die trüben verschwinden machen; so hat

so nöthigen, so unentbehrlichen Organisation aufge- es »un Luzern. Nach den vielen, oft schmcrzlicyen

halten wird, sondern daß wir auch dadurch den Gc.
nat und das Direktorium in ihrer Thätigkeit für
das Vaterland hemmen und dafür demselben verant-
wörtlich sind! Bedenkt, daß wenn wir versäumen,
ftber diejenigen Gegenstande, die wir zu behandle»

haben, uns gehörig aufzuklaren; und wenn wir viel-
leicht gar aus Parrheisucht das Licht verachten, der
Öuellen wegen, aus denen wir es zu schöpfen hatten,
daß dadurch unser ganzes Vaterland unrer unfter
Mkunde und Parrheisucht schmachten muß! O! B. R.
Frnnte ich Euch wirksam genug zurufen, die Sache der

Freiheit, der Sieg des Rechts, das Wohl des Va-
lerlandes ist in Euern Händen und erfodert die sorg

co nun xuzk.1». mau) vcn vielen, vsi ,cynui,n«,>^
Stürmen, die es durch die Revolution erlitt, hat es

nun die Freude, die obersten Gewalten Helveüens
in seiner Mitte zusehen/und dieses Glük macht das

uberstandene Mißgeschik vergessen; nun werden w>r,

die öffentlichen Gewalten Luzerns von euch lerne»,

wie man den« Vaterland dienen muß, und m euttr

Weisheit und Thätigkeit uns belehren können! Ews

aber macht uns bange, das nainiich, daß wir »mü

alles so gut zu eurer Aufnahme vorbereiten konn-.cn,

als wir es gewünscht hurte ; allein wir finden eme

Entschuldigung dafür in den traurigen Ercigmiü»
unsrer Nachbarschaft, durch welche unsre Arbeiten gc,

hemmt wurden, und wenn dies nicht genügt,
fältigste, unausgesezteste Sorgfalt — jeder Aufschub, wir, ihr seyd Schweizer, und eine der Eigcnlchasic

jede Vcrnachlassigung, besonders aber jede Unterschie-sder Schweizer ist Güte, z» dieser nehmen mr unw

bung von Privatabsichten verschiebt den Wohlstand, Zuflucht und bitten euch um Nachsicht. (Mm'
von Millionen Menschen auf Jahre lang — hinderrMuzet fodert Druk auch vv» dieser Rede; der Anrr i>

den Fortschritt der Ausbildung von ganzen Generalio-iwird angenommen.



sey, weil sich vor dem Beschluss derselben gefunden
habe, daß sie nicht zahlreich genug war. Carrard
federt Tagesordnung über diesen Antrag, weil erst
von dem an, als die Versammlung als unvollständig
erklärt wurde, dieselbe nicht mehr Beschlüsse fassen
konnte, und dieselbe vorher vielleicht vollständig war.
Cartier und Koch folgen Carrard. Man geht
zur Tagesordnung.

Hub er bezeugt, daß das ganze Bureau wahrend
den kurzen Vakanzen des grossen Raths sehr thätig
gewesen sey und alle seine Geschäfte in die beste Ord-
nung gebracht habe, daher er ihm hier öffentlich sei-
nc» Dank bezeugt.

Trösch begehrt, daß die Rede, womit der Prä-
sident die lejte Sitzung in Arau beschloß, gleich der
heutigen Eintritsrede gedrukt werde. Der Antrag wird
angenommen.

Kühn fodert Anzeige an den Senat und an das
Direktorium, daß wir hier unsre Sitzungen wieder
eröffnet haben, und da die Stadt Luzern uns so

freundschaftlich aufnahm, so begehrt er ehrenvolle
Meldung darüber im Protokoll. Beide Anträge wer-
den angenommen.

Das Vollziehungsdirektorium zeigt in einer Both-
schaft an, daß der fränkische Obergcneral gerührt sey
über die Erklärung, daß sich die fränkische Armee um
die helvetische Freiheit verdient gemacht habe, und daß
er daher im Namen seiner ganzen Armee dafür danke
und die helvetische Freiheit nun auf immerhin für ge-
sichert halte. (Man klatscht.) Hüber sagt, uns
und der Nation ist nichts wichtiger als Verengerung
der Baude zwischen uns und der fränkischen Nation,
daher begehre ich Eiurückung dieser Bothschaft in das
Protokoll mit der Anzeige der Freude, mit der die-
selbe im grossen Rath aufgenommen wurde. Custor
fodert Bekanntmachung dieser Bothschaft durch den
Druk, weil das Volk in vielen Gegenden noch nicht
wisse, daß es unabhängig ist. H über sagt, alles
muß sein Ziel haben und fo auch die Dankbczeugun-
gen.- durcy den Allianztraktat ist die Unabhängigkeit
Heloetiens nun überall bekannt, daher beharret er auf
seinem ersten Antrag, welcher angenommen wird.

Das Direktorium übersendet ein Verzeichnis von
Nationalgebauden und kleinen liegenden Gründen, die
es, erstere hauptsachlich um Vcrbessenmgs- und Un-
terhaltsunkosten zu ersparen, zum Vortheil der Nation
zu veräusseru wünscht: Zugleich begehrt es Beaut-
wortung seiner frühern Bochschast über einen ähnlichen
Gegenstand. Die jezt zn veraussernden Natioualgüter
sind: i. Eine Eiusiedlische Trotte zu Stäfa. 2. Die
Kauzlei zu Wädenschweil. 3. Die Kanzlei zu Wer-
denberg. 4. Das alte Schloß Brunek mit seinem
kleinen Gut. Z. Das Schloß Frauenfeld. 6. zsizIu-
charten Land hinter Stäfts. 7. 1 Juchart Land bei
Murten, und 8. is8 Juchart Land zu Liestall. Nu-
zet will freilich die alten Schlösser auch nicht beibe-
halten und noch weniger sie mit dem Geld der Nation

ausbessern; aber anderseits wisi er die Nasionqlg»ter
auch nicht zn schleunig verkaufen, daher fodert er
Verweisung an die hierüber-uiedergesezte Kommission,
welche auch über die frühere iBochfchaft bald Rapport
machen soll. Anderwerth folgt Nuzel, und sin-
det gerade z. B. besonderer Sorgfalt die Frage wür--
dig, ob das Schloß zu Fraueufeld, in einer Stadt.^
wo man wegen dem Siz der Autoritäten National^
gebäude nöthig hat, verkauft werden solle oder nicht..
Haas stimmt Nuzet und Anderwerth bei. Er-
lâcher fodert schleunige Abstimmung zur Ersparung
der Zeit. Cartier bezeugt, daß die Kommission
ihren Rapport schon vollendet habe, daß er aber nicht
vorgelegt werden konnte, weil wichtigere Rapporte an
der Tagesordnung waren. Ackermann will das
Schloß Frauenvrnnn verkaufen. Der Präsident
erklart, daß er nun keine solche Zwischenantrage ;>stas-
sen könne. Spengler fodert Sorgfalt in Rüksicht
solcher Verkaufe, weil z. B. Brunek eine Hochwache
sey. Arb will wegen dem Schloß Falkenstein eine
Verfügung treffen: der Präsident weist auch diesen

Autrag zurück. Die Dothschaft des Direktoriums wir>
an die Kommission gewiesen.

Akermann wünscht, daß die Commission untere
suche, ob das Schloß Fraubrunn, welches zu einer
Fabrik verkauft werden könme, nicht sollte veräusscrt
werden. Koch begehrt Sorgfalt bey allen solche»
Verkäufen, und daß man aus solche blosse Anzeigen
hin nicht in Untersuchungen eintrete, besonders auch
weil dieses Finanzgegensiände sind, über die wir uns
ohne Einladung des Direktoriums nicht einlassen kön--

ncn; er begehrt also Tagesordnung. Hub er folgt
diesem Autrag. A k e r m a n u zieht seine Motion zurük.

Arb begehrt schleunigen Rapport von dieser Kom-
mission, weil, seitdem Falkcnstein und einige an?
dereSchlvsserabgebraunt wurden, dieselben bewacht wer-
den müssen, und also ihre schleunige Veräußerung dem
Staat Vortheil bringt. Auf Hubers Antrag geht
man zur Tagesordnung.

Ueber die Redaktion von der Anzeige des Orts
unsrer Sitzungen an den Senat und das Direktorium-,
begehrt Carrard, Auslassung des Worts Comö-
dienhaus, und will nur sagen, daß wir unsren pro-
visorischcn Saal bezogen hüben. H über weiß nicht,
warum wir uns schämen so"àn zu sagen, daß wir
das Comödienhaus einstweile» bezogen haben, da
sich die Stellvertreter der grossen Nation einst in ei-
ner Reitschule versammelten. Weber folgt Hubern
und glaubt es wäre sehr seltsam uns zu schämen den
Ort unsrer Versammlungen zn nenne«. Sccretan
will bestimmen, daß wir im südlichen Flügel des Je-
suiterkollegiums uns versammeln. Die erste vor-
geschlagne Reduktion wird angenommen.

Das Vollziehuugsdirektorium zeigt an, daß bek

Horgen ain Zürichsee das Haus eines verpachtete»
Nativnalguts abgebrannt sey, und daß nun die Na-
tion der Pachtung zufolge, das Haus wieder aufbaue»



sollte. Um nun dieses auszuwekchen und den vnglük-
jjch gewvrdnen Pachtern zugleich auch eine Erleichtc-
ning und Hilfe zn gestatten, begehrt das Direktorium
dieses Mine Nätionalgut den Pächtern in einem mäs-
slgen Preis verkaufen zu dürfen. Nuzet begehrt Ver--
Weisung an die Kommission wegen Verkauf von Na-
tisnalaütern. K«ch fodert Verweisimg an eine neue
Kommission, weil es hier zugleich um eine Art Entschä-
digung zu thun ist, und hier kokalkenntniß erfodert
wird. Dieser lezte Antrag wird angenommen und in
die Kommission verordnet: Rellstab, Ander werth
und Fierz.

Das Direktorium theilt ein Begehren mit von
der Gemeinde F rasch elz, welche eine etwelche Ab-
Änderung in dem Dekret vom 2 Juli, in Rüksicht auf
ihre Besteurung begehrt. H u ber sodert Vertagung
in eine Rachmittagssitzung, weil dieses eine Bittschrift
ist. Secretan fodert Verweisimg an die hierüber
niedergcsezt gewesene Commission. Kühn folgt der
Dringlichkeit wegen, Secretan. Koch stimmt Hubern
bei, dessen Antrag angenommen wird. Carmintran
begehrt Priorität dieser Bittschrift in der ersten Nach-
wittagssitzung. Hub er fodert Tagesordnung, weil
man dieses dem Bureau überlassen soll. Man geht
zur Tagesordnung.

Das Vollziehungsdirektorium wünscht in einer
Bothschaft sich und den gesezgrbenden Räthen Glück
über ihre Ankunft und wiederum angefangne Arbeiten
M Luzern, indem es dieselben als seine ältern Brü-
der ansieht; es zeigt zugleich an, daß der Alianztrak-
tat mit der fränkischen Republik nun ausgewechselt
fty, daß aber der Krieg zwischen den grossen Mächten
kuropcns wiedvr wahrscheinlicher werde, und auch
«nser j'.^ge Staat viele höchst thätige äussere und in-
ncre Feinde hat; allein aller dieser drohenden Gcfah-
ren ungeachtet hoft es durch seine gemeinschaftlichen
Bemühungen mit der Gesezgebung das Vaterland zu
»etten und aus diesen drohenden Gefahren zu ziehen,
àan klatscht), H über sagt, diese Bothschaft ent-
hält eine kurze Uebersicht der gegenwärtigen Lage un-
fers Vaterlandes und die Hofnung uns aus der Ge-
fahr zuziehen, wenn wir unserm Eide treu sind! Ich
begehre Niedersetzung einer Commission oder Auftrag-
Ertheilung an das Bureau eine Antwort an das Di-
»ektorium zu entwerfen und dem grossen Rath schleu-
nigst vorzulegen. Dieser leztere Antrag wird ange-
nommen.

H über begehrt für Michel Urlaubverlängerung
von 14 Tagen ; sie wird gestattet. Anderwerth be-

gehrt die gleiche Verlängerung für die B. Müller
«nd Grüter, welche ebenfalls gestattet wird.

Stärki begehrt ebenfalls 54 Tag Urlaub. Koch
begehrt Sorgfalt in der Urlaubertheiiung, indem ohne
dieß die Versammlung sich zu sehr vermindern könn-

te; erwünscht daher, daß die Mitglieder, welche
Urlaub zu haben wünschen, sich erst beim Bureauà

schreiben, damit dann die Versammlung über alls'
diese Begehren gemeinschaftlich abstimmen könne.
Nuzet stimmt Koch bei und begehrt einen Namens-
aufruf aller Mitglieder. Spengler will den Nä-
mensaufruf sogleich vornehmen. Koch begehrt Ver-
schiebung dieser Maaßregel bis in z Tagen, des blos
kürzern Ztagigen Urlaubs wegen, den sich einige Mit-
glieder genommen haben. Erlach er stimmt Koch
bei, dessen Anträge angenommen werden.

Der 12. §. des Vvrgerrechtgutachtens wirb m
Berathung genommen. Koch vertheidigt das Gut-
achten und fodört dessen Annahme. Anderwerth
stimmt auch dem Gutachten bei, einzig begehrt er,
daß die Bestimmung in demselben ausgelassen werde,
daß die Nichtgemeindsgenossen nie über 8 Franken
jahrlich zu den Gemeindsausgaben beitragen sollen,
indein sonst der Fall eintreten könnte, daß die Ge-
meindsbürger mehr zu bezahlen hatten als die blossen

Gemeindseinwohner. Kühn vertheidigt auch die

Grundsätze des Gutachtens, stimmt aber auch zugleich

Anderwerth bei, und will dagegen bestimmen, daß

die Gememdseinwohner immer verhaltnißmässtg so viel

an die Gemeindsausgaben beitragen als die Gemeinds -

genosseil ans ihrem Gemeindgur daran bezahlen.
Secretan ist »och gleicher Meinung wie in der

lezten Eitzung in Arau, weil durch diesen §, der Um

terschied zwischen Staats- und Gemeindsbin'gerii noch

grösser, und für erstere noch drückender wird/als er,
bis jezt war, und die Nichtgcnieindsacnosscn mm M
den Gemeiiidsansgabeii Beitrage geben müßten, wah-

rend die Gcmemdsg mossen nichts dazu aus ihrem

Eak beitragen: zudem wä e der Vortheil der daraus

für die Gemcindgürer entstünde, in Vergleich mit dem

Druk den die sogenannten Hintersassen dadurch leiden

wurden, unbedeutend. Schon hat man mit Vergnu-

gen, der Aufhebung dieses traurigen Unterschieds we-

gen, von Veriheilung der Gemeinde,üter sprechen bo>

ren. laßt uns asto alimahlig die Aufhebung dieser Um

glcichhcit unter den Burgein eines Staats, vorbereü

ten statt sie noch bestimmter und auffallender zu nw
chen Jeder Staatsbürger ist ja auch irgendwo Ge<

meindsbürger, und zahlt also dort wo er Gemeinds-
genösse ist, durch seinen Antheil den er am Gemeinde-

gut hat, schon an den Gcmei dsausgaben seiner Gr«

memde, will man ihn al5o, wenn er in einer andern

Gemeinde wohnt, noch ein zweitesmal zahlen machen.

dieß ware eben so sehr der Gerechtigkeit als der

Gleichheit zuwider! W>r müsst» die neue Ordaumg
der Dinge vorbereite», und diesin iramigen Rest-es
erbärmlichsten Feodalisiiius nicht noch länger »nter-

stützen wollen, daher fvdre ich Durchstreichung diet

ses §.

Die Fortsetzung im 172 Slük»



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

Von Escher und Nfteri
Mitgliedern der gesczgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Hundert zwei und siebzigfies Stütz
Viertes Quartal.

Luzern/ Dienstags den 9. October 1798

Gesezgebung.
Grosser Rath,'4. Oktober.

Präsident: Escher.
(Fortsetzung

Koch sagt: Es liegen nun schon zwei Meinungen
da, die einander geradezu cntgegcssgesezr sind; die eine
davon liegt ganz in den schon angenommnen Grund-
satzen über diesen Gegenstand, nämlich in der Anev
keiinung des Eigenthumsrcchts der Gemeinden aus
ihre Gcmeindgüter, die andere ist diesen anerkannten
Grundsätzen ganz zuwider. Wir sollen als Gestzgeber
weder Hintersassen noch Genieindsbürger begünstigen
wollen, sonst schaden wir luige^chkerweise eimr der
beiden Klassen. Z>r vorgeschlagne §. ist ganz in den
schon anerkannten Grundsätzen, den» da das Gemeind.
gut Eigenthum der Gemcmdsbürger ist, so ist alles
was aus diesem Gemeindgut bezahlt wird, soviel, als
ob es aus dem Sak der Gcmeindsbürger bezahlt wurde,
folglich sollen die Gemeindseinwohner, welche kein Ge
niciiidsgut haben so viel an die Gemeindsaiisgabcu
zahlen, als die Genieindsbürger verbaltnißniassig dazu
ans dem Gemeindgut beitragen. Einzig glaubte die
Commission der Leichtigkeit wegen womit dieGcmeinds
burger bezahlen, eine Milderung in diesem strengen
Recht vorschlagen zu dürfen. Secretans Antrag
hingegen begünstigt die Hintersassen in den Gemein
den zum Schaden der Gemeindsbürger, und ist der
Gleichheit, die in allen Beitrage» statt haben soll
gerade zuwider. Oder sollen wir etwa der schönen
Austritte wegen die die Hintersassen in Lausanne ver
anlastien, als sie mit unserin Munistvalttalöbeschluß
unttifricden waren diese Begünstigung ihnen angedei
hen lassen? ich glaube, die Gesezaebung soll immer
mit festem Muth handle», »nd sich nicht durch solche
Austritte schrecken lassen ' Es können in einer Gemeinde
Hnttersasstti zu tauscnden st,)n, warum sollten denn alle
diese zu den Genieindsans aben nichts bezahlen, und
diese alle nur von de» Gemeindsbüegcrn allein gctra-
gen werden, die dadurch eigentlich zu Schade«

kämen? Nicht alle Hintersassen die Stadtbürger sind
gaben Antheil an Gemeingütern, denn viele Gemein-
den haben gar kein Gemeingut. Es scheint, die gute
Lehre die der Präsident uns heute gab, daß die Gesetze
eines Volks mit dem Grade seiner Kultur gleiche«
Schritt halten sollen, sey schon wieder vergessen wor»
den l ich sobre also Beibeh-ritung des Rapports.

Trösch sagt, da jeder Schweizer das Recht hat
sich nun niederzulassen wo er will, so isi ganz billig,
das? sie auch da zahlen, wo sie hingehen, denn die
Gemeindgüter sind ja schon zn Eigenthum der Gemein»
den erklärt, daher stimme ich Kühn bei.

Carmintran will freilich die Hintersassen auch
kein Hinkersasigeld mehr zahlen lassen, allein das was
die Bürger als Einwohner einer Gemeinde, gleichviel
ob aus ihrem Sak oder aus einem gemeinschaftlichen
Gut zu bezahlen habe», sollen auch die Hintersassen
zahlen.

Carrard: Freiheit, Gleichheit ist unser all»

gemeiner Wahlspruch! und warum wollten wir denn
nun die Verschiedenheit die zwischen Bürgern statt hatte,
noch vermehren und noch drückender inachen als sie

zuvor war? Das Hintersaßgeld, das in der alten
Ordnung der Dinge statt hatte, und welches wir umi
nicht mehr bcibcl>al!cn wollen, war eigentlich nichts
anders als ein solcher Beitrag an die Gemeindsans»
gaben. Die Gememdgütcr gehören meist diesem Dorf
oder dieser Stadt, und nicht den Gemeindsgenossni;
diese» Saz könnte die Geschichte beinahe aller Ge»
meindgütcr beweisen; daher also bleibe man wenig-
stens beim Rapport, und mache die Hintersassen nicht
so viel mehr tragen als sie bis jezt getragen haben»

Anderwcrth beharret, weil dieser Beitrag an
die Gemcindsausgabe», wovon hier die Rede ist, nicht
Hiiiterfastgelv ist, sondern ein Beitrag, den auch die
Gemeindsbürger ans einem Fond bezahlen, der ihr
Eigenthum ist.

Cartier stimmt Carrard bei, indem die Ge»
meingüler nicht so bestimmtes Eigenthum sind wie das
Privateigeiilhum es ist: die Kantrne hatten ja auch.



nicht gleîchcs Vermögen, und doch stießen wir sie alle
mit ihrem ungl-ichcn Vermögen in Eins zusammen
Durch die vorgcschlagne Veränderung dieses §> wür-
den nur den grossen und reichen Gemeinden und Siäd-
ten wieder aufs neue Privilegien gegeben: daher stimmt
er aufs höchste für den Rapport ohne Lcrfchär-
fung.

Weber will alles was die neue Ordnung der
Dinge befestigt, auch befördern, und also ja keinen
Unterschied vermehren, der zwischen den Bürgern sonst
schon statt hat- Die Brunnen, das Pflaster derStras
sen u. s. w, gehören ja den Städten und Dörfern,
und nicht den Einwohnern die sie angelegt haben,
denn wenn diese weg ziehen, so nehmen sie doch we-
der die Brunnen noch das Pflaster mit, sondern las-
sen sie zurnk, als dem Dorfe oder der Stadt gehörig.
Wso da einzig wo die Gemcindgnter nicht genügen,
sonderal wo bestimmte Auflage» auf die Genieindsgc-
nossen nöthig sind, nur da sollen auch die Hintersassen
besteuert werden können: folglich begehre ich ganzliche
Durchstreichung dieses §.

Secretan behauptet, das Hintcrsaßgeld sey auch
«ine kleine, massige Gemeindsanlagc gewesen, die vor-
geschlagne aber würde viel drückender werden, als die
bisherige es war, und lollte denn dieses die Wn-
knng von Freiheit und Gleichheit für die Hinterfas
se» seyn? Webers Beispiele sind treffend, und be-

weisen dass die Gemeindssachcn nicht Prioatcigeulhuni
sind, sonst könnte mau sie mitnehme» wenn man aus
der Gemeinde zieht: man laßt also Brunnen und Pfla-
ster stehen, und macht anderwärts Gebrauch davon,
und offenbar ist es, daß wenn man ihn da wieder
zahlen macht, daß er dann doppelt zahlt! wir würden
durch diesen Z, einen grosse» Theil unsers Volks stvs-
sen und beleidigen; gerade z. B. die Stadt Lausanne,
wo der noch eMirende Magistrat selbst einen solchen
Beschluß nie vorzuschlagen gewagt hatte, ungeachtet
da zu taufenden Hintersasse vorhanden sind.

Marcacci kaun dem §. nicht beistimmen, denn
entweder ist der Hanptgrundsaz richtig oder unrich-
tig: ist er richtig so kaun keine Summe als ein Maxi-
mum der jährlichen Abgabe bestimmt werden, ist er
unrichtig, so müßte das ganze Gutachten geändert wcr-
den, ich stimme also An verwerth bei. Mit Zy
Stimmen gegen Z5 wird der §. mit Anderwerchs
Bestimmung angenommen. Secretan fodcrt Vor-
lcgung einer Redaktion. Anderwerth und Car
rard begehren bestimmte Annahme des § mit An
derwerlhs Erklärung. Dieser Antrag wird ange-
nvinmen.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comite.

Senat, 4. Oktober.
Präsident: îìsteri.

Der Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Anrede:

Bürger Senatoren!
Sie kann uns nicht anders als feierlich seyn, die

Stunde, in der wir gleichsam zum zweilenmale die
Sitzungen der ersten Gcsijgebung Helvetieiis eröffne».
Bei unserm ersten Zusammentritt vor sechs Monaten n»
Arau, da waren wir nur etwa zur Hälfte noch bei.
lammen, wir waren bald alle einander ganz unbekannt,
wir sahen nur Dämmerung und Ungewißheit vor uns;
nitt sichererm Blicke, mit trauterem Händcdruk versamm-
ten wir uns heute hier, im Mittelpunkt ter Repub-
ilk, im Angesicht und am Fuße der helvetische» Ab
pen, allernächst dem klassischen Boden der Freiheit.

^
Segne du, höchster Beherrscher der Welten uni»

Volker, unsern neuen Zusanimeutritt!
Se») gepriesen, du Gott unsrer Vater, feit Iah»

taufende» Schützer von Heloetiens Freiheit; du rufst
den erlöschenden Geist der helvetischen Freiheit wiever
hervor.

In Helveticns Gebirge und Thäler, hatte der M
nius der Freiheit sich zurükgczoge», während desD'st
pollsmus barbarische Herrschaft zahlreiche Iahrhum
ocrle durch, ihn von der Erde vertilgt zu haben
glaubte. — Lange war er, sencr patriarchalischen Fa/
milieu unserer frühesten Väter, stiller und friedlicher
Hausgolt — denn der Geist der Freiheit ist vor allem

ein Geist des Friedens, der Freundschaft und des

häuslichen GlückeS. AIS die Ruhe unserer Vater von
frechem licberniulh und schnöder Willkühr elender Futt
stenvicner bedroht ward, da gab er lhn.n M-mn'tt
mach ein, und den Geist jener ewigen Bünde — dit
das Resultat einer Revolution waren, welche von reü

nein Freiheitsfcucr geleitet und vollendet, der MtmA
keine Thräne gekostet hat.
Daß der Tod besser sey als die Knechtschaft, war

vor bald fünf Jahrhunderten der Wahlspruch siucc

unste« blichen Männer, die sich keineswegs die Gefahr

ihres g.rechresten Widerstandes gegen Tyrannen, und

die fchrekliche Rache die an ihrem Vaterlande und an

den Ihren genommen werden würde, wenn ihr
ginnen mißlänge, verbargen. — Aber ihrer gutes Sucht

vertrauend, traten sie dort auf Grütlis Wiese zusum-

nie», hoben ihre Hände zum Himmel, und schwuren

im Namen dessen, der Kaisir und Bauern von
chem Stamme geschaffen hat — Sie schwuren: »da?

keiner aus thuen etwas aus eigenem Gutdunke» wa»

gen, aber auch keiner die ander» verlassen, sondern M

alle Leib und Leben daran sitzen wollten daß das um

schuldig unterdrükte Volk in jedem Thal wieder z»

seineu uralt aiigcstamniten Gerichten und Rechten g«

lange, und sie gegen die neue unbefugte Gewalt I»

behaupte, daß sie alle und ihr« ewigen Nachkommt»



dessen geni'essen mögen; zu dem Ende die muthwilli
gen Landvogte nebst ihre» Söldnern, Gcsind und An-
bang, unverzüglich aus dem Land zu treiben, ohne sich
jedoch an ihren Personen zu vergreifen, oder auch des
verhaßtesten Blutes nur einen Tropfen zu vergießen;
und über dieses estes hinaus, ohne daß ihre Theiler
überhaupt sich künftig weigern die dem Reiche bisher
schuldigen Pflichten weiter zu leisten, noch daß beson-
dere Gemeinden oder einzelne Personen das, was
Geist - oder Weltliche, Edle oder Unedle, an Gütern
oder Rechten von Alters der unter ihnen besessen, den
selbe» irgend auf eine Wecke zu entfremden suchen."

Ou hortest den Schwur, Gott msserer Vater, und
du segnetest ihn, zu schneller Erfüllung. — Dein all
mächtiger Arm führte alsdann die Schaaren der Km
der der Freiheit, da sie nun in blutigen Schlachten
den errungenen Sieg sich befestigen mußten. Es dank-
ten die neu n Eidgenossen dir kniend und mit aus
gebreiteten Aemen, den wunderbar bei Morgarten er-
fvchtenen Steg.

Sey gepriesen du Gott unserer Vater, seit Jahr,
taufenden Schülzer von Helvetiens Freiheit; dissrufst
Wieder hervor den erlöschenden Geist der helvetischen
Freiheit.

Der Eidgenossen ewige Bünde waren geschlossen;
sie hatte sich geformt, die Verfassung, die mir Man-
nigsalttgkeit Einheit verbinden sollte; da eröffnete sich
eine grosse und schickliche Schule für unsere Pater.
Daß ^dic Eidgenossen sich selbst am meisten zu furch-
ten hatten — wie jedes Volk und jeder Mensch seinen
fürchterlichsten Feind im eignen Busen tragt — das
war die große Lehre, welche das traurige Jahi hundert
der helvetischen Bürgerkriege, mit blutigen Zügen in
den Tafeln der Geschichte verkündet.

Den kummervollen Jahren ließ deine gütevollc
Vorsehung, Segen des innern und des äußern Friedens
und die Epoche der schweizerischen Neutralität folgen,
welche der EidgenoFenschaftRuhe und Glük, drei Jahr
Hunderte durch, wahrend denen alle europäischen Völker
von Stürmen erschüttert wurden, bcneidcnswctth dar
stellte. Von dem ewigen Friedensschluß mit Frank
reich, zählte sich gleichsam die Epoche dieses Neutra
litatsshstenis. und es war in der That dieses Jntereße
der schweizerische» Republiken, an das Jntereße und an
die Dauer der französischen Monarchie geknüpft.

«
Die lange Ruhe, deren die Schweiz genoß, ver-

stärkte billiger Weise die Anhänglichkeit an die Versas-
sung, der man jene verdankte; aber sie macyte auch
blind gegen ihre theils ursprünglichen, theils allmäh-
lig eingeschlichcnen Gebrechen, die in eben dem Grade
purbarer werden mußten, wie die fortschreitende Kul-
tur und Auftlaning über die gesellschaftlichen Verhält-
nisse neue Begriffe entwickelte, die alten Bande
locker gemacht und das Bedürfniß neuer angedeuter
hatte. Eine traurige Verblendung ließ die einen der
Führer, herrschsüchtige und eigennützige Absichten die
andern, sich jeder noch so nothwendig gewordenen

Neuerung widersetzen — Jene priesen mit Reckt den
Geist, unter welchem die alten Formen zu Stand ges
kommen waren; aber sie glaubten in klaglichem Jrrs
thnm, den entziehenden Geist durch die Formen erHals
ten z» wollen, deren unzwekmässtge Dauer gerade jene»
erstikte— diese priesen als engherzige Selbstsüchtler die
alte Verfassung allein um der Vortheile lind Vorrechte
willen, die sie ihren Personen gewährte. — Aber die
Stunde hatte geschlagen; die Völker waren erwacht;
es waren mm nicht wehr papierne Dokumente von
alten durch Usurpation verlohrenen Freiheiten, die
wieder gefunden und in Ansprach genommen wurden;
es waren die ewigen und un"erausscrlichen Menschens
rechte, vor deren Licht das Reich der zahllosen Privis
legien in ewige Nacht zurücksinken mußte. — Galliens
Söhne waren aufgestanden; sie erklärten vor dem qans
zen Europa den Eintritt der neuen Ordnung der Din--
ge, die Freiheit unter dem Gesetz, welches das Volk
durch seine selbst gewählten Steliwertrctter gegeben hat;
die Gleichheit der Rechte aller Staatsbürger vor eben
diesem Gesetz. — Die Usurpatoren der Völkerfreiheit
rüsteten sich 'zum Kampfe gegen die neue Lehre; aber
im Rathe der Vorsehung war beschlossen, daß eben
dieser Widerstand der neuen Ordnung kraftigstes Bes
fördcrungsmittel werden sollte — Schmetternd stürzt
jczt zusammen jener älteste und mächtigste Monarchen
Thron, und das Signal zur Volkcrfreiheit — und
auch zur Wiedergeburth Helvetiens — war gegeben.

Sey gepriesen, du Gott unsrer Väter, seit Jahrs
taufenden Schützer von Helvetiens Freiheit; du rufst
wieder hervor den erlöschenden Geist der helvetischen
Freiheit.

Es siehet dein väterliches Auge, du Gott unserer
Väter, wie es m it Wohlgefallen herabsah auf der Eidges
»offen alte Bünde, mit gleichem Wohlgefallen herab
auf den neuen Schweizerbund; er ist der Bund unsrer
Väter, den wir wiederholen — der Bund für Freiheit
und Ruhe; die Formen nur sind dem Zeitbedürfnissc
gemäß geändert, und in eine eine sind die hundert
mannigfaltigen Verfassungen geschmolzen; — eben die
Tugenden und eben die Grundsätze, die einst diese
lezrern in ihrer Reinheit gestiftet und sie lange erHals
ten haben, die sollen auch des neuen Bundes Geist und
Leben seyn. — Die Formen ändern sich, aber ewig
dauern Wahrheit und Recht.

So kröne dann, du Gott unserer Väter, dein
Werk; deine allmächtige Weisheit segne und beglücke
unser Vaterland; dein Geist schwebe über ihm.
Mögen Helvetiens Gesezgebcr alle, von dem reinsten
Patriotismus beseelt, durch weise Gesetze, die das
Resultat der Kenntnisse des Jahrhunderts und eigener
und fremder Erfahrung seyn sollen — das Wohl der
Republik gründen; möge Gerechtigkeit und Humanität
das Gepräge der helvetischen Gesezgebung seyn. —
Möge Mäßigung und Vorsicht, verbunden mit wachs
samer Thätigkeit, der Geist des vollziehenden Direkt
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tvrümis und jeder'seiner untsegeordneten Behörden seyn.
—Mögendic Geftzgeber und die Regierung nie vergessen,
daß wenn auf der einen Seite Schwache und Wanke!--
muth der.Regeinen, die Verfassungen untergraben und
den Völkern Unheil bereuen, auf der andern Seite
Willkuhr und gesezlose Gewalt nicht geringere Wune
den schlagen; mögen sie nie vergessen, daß durch gute
Zwecke tadelhafte Mittel nie gerechtfcrtiget werben,
und daß alle Sünden der weiland Aristokraten und Oli-
garchen, um kein Granchen unsündlicher werden, wenn
sie im Namen der Freiheit oder der Souverainitat
des Volkes begangen werden. Möge das helvetische
Volk mit jedem Tage der Freiheit würdiger werden;
möge bald kein helvetischer Bürger mehr, Partheigeist
oder Haß irgend einer Klasse seiner Mitbürger, für
Patriotismus ansehen; — noch eigennützige Ablichten
und Selbstsucht, fur Liebe der Freiheit. Sie sind
keine freie Menschen, sie sind keine Republikaner,
jene, die das Wohl des Vateriandes nur in dem
Grad von Macht und Ansehe» und Einfluß, den
sie selbst gemessen, sehen, und die Freiheil und
Gleichheit von sich flössen, sobald ihre eigenen
Jntereßcn dadurch gekränkt werden. — Laß ihn, du
Gott unsrer Vater, verschwinden von Helvetiens Bo-
den, diesen Geist des neueren Verderbnisses.

Er ist nicht der Geist der allen Bünde der Eidge--
nossen; er soll und kann nicht der Geist des neuen
Gchwcizerbundes seyn. Flösse allen Helvetiern den
Geist des Edelsinns, der Großmuth, der Güte und
des Friedens ein; Achtung jeder Tugend, Haß jedes
Lasters, aufrichtige Bruderliebe und brennende Liebe
des Vaterlandes mögen Aller Herzen erfüllen.

Dann wird Helvetiens Glük neu aufgehen, die
noch blutenden Wunden werden vernarben, die noch
fliessenden Thränen werden troknen — und unsere spa--

testen Enkel werden das Andenken der gegenwärtigen
Tage mit fteudcvollen Festen feyern und mit tausend
und tausend dankbaren Zungen ausrufen:

Sey gepriesen, du Gott unserer Väter, seit Jahr--
taufenden Schützer von Helvetiens Freiheit; du hast
wieder hervorgerufen den erlöschenden Geist der hell
vettschen Freiheit.

Hoch lebe die Freiheit! Hoch lebe die Republik!

Unter lebhaftem Beyfallklatschen wird auf Au-
zusiinis Antrag der Druk dieser Rede und die Ei-
nrückung ins Protokoll beschlossen.

Der B> Negierungsstatthalter, der Untersiatthalter,
die Agenten, die Verwaltungskammer, das Kantons-
und Disiriksgericht von Luzern, trcttcn in den Saal.
Der RegicrungSstatthalter Rütimann trägt in einer

wohl abgefaßten Rede die Gesinnungen des Danks
und der Freude über die Ankunft der Regierung in
Luzern und die wärmsten Wünsche für das Wohl der

Republik, im Namen des Kantons und der Genwinde!

vor. Auf Bays Antrag wird dem Statthalter und

^seinem ganzen Begleite die Ehre der Sitzung zuerkaimt,
-und jener soll vvn dem Präsidenten den Bruderkuß
erhalten.

Der Präsident antwortet dem Regierungsstatchal-
ter und den Luzernerschen Autoritäten:

Bürger!
Mit lebhaftem Vergnügen sieht der Senat in

seiner Mitte, die Vorsteher, Verwalter und Richter
des Kantons und der Gemeinde, welche die gesezge-
benden Rathe zum Sitze der helvetischen Regierung ge-
wählt haben.

Glauben Sie, Bürger, daß unter den allgemein
nen und besondern Gründen, die uns mit Freude-tnd
frohen Herzen unserem neuen Wohnsitz entgegen sehen

ließen, derjenige nicht der geringste war, daß wir
uns dadurch Männern nähern, denen die gesezgebem
den Räthe schon mehr als einmal die feierliche ssrklä-

rung zusandten: sie hatten sich um das Vater-
land wohl verdient gemacht.

Es ist ein kostbarer Genuß, Bürger zu umarmen,
die die Ehre des Vaterlandes retten Hal-
fen — Sie haben sich diese Bürgerkrone errungen;
die helvetische Nation und Europa haben den Aus-
spruch gethan. — Ich lade sie im Namen des Sena-
tes ein, unserer Sitzung beizuwohnen und den Bru-
derkuß von mir anzunehmen.

Unter Beifallklatschen ertheilt der Präsident dem

Regierringsstatthalter den Brudcrkuß.
Auf Crauers Antrag soll die Rede des B.

Rütimann, und die Antwort des Prästdenteu iusPro«
tokoll aufgenommen werden.

Der Beschluß, welcher den Mitgliedern des Ober-
gerichtshofes ein Gehalt von 275 Louisdors bestimmt,
wird verlesen. Lüthi v. Sol. beruft sich auf den

Artikel des Reglements, welcher sagt: » Kein von
dem Senat verworfener Beschluß kann demselben vor

Verlauf einer Frist vou s Monaten unter der nemli-

chenForm wieder zur Genehmigung vorgelegtwerdenü
Erlaubt, die Worte unter der nemlichen Form
müßen sich nothwendig auf das Wesentliche des Be-

schlusses beziehen, und können nicht blos von den Er-
wag ungs gründen oder dem Eingang des Be-

schlusses verstanden worden, die im gegenwärtigen
Fall allein abgeändert sind, und hingegen der uemliche

Beschluß vor 2 Tagen vom Senat ist verworfen wer-
den. — Er will also den Beschluß verwerfen mit Mel-
dung, daß das Gesetz ihn anjunehmen verbiete. Bay
glaubt, diese Anwendung jenes Artikels vom Regle-

ment sey wichtig gnnug um erst durch eine Commy-

sion näher untersucht zu werden. — Diese wird be-

schlössen; der Präsident soll sie ernennen. Erernemit»

Bay, Lüthi v. Sol. und Vertheilet.

Die Fortsetzung im 17s St»K



Der schweizerische Republikaner.
Hundert und drei und siebzigstes S t ü k.

Gesetzgebll ng.
Senat, 4. October.

(Fortsetzung.)
Nachstehender Beschluß wird verlesen:
„^sii Erwäaung, daß verschiedene Staatsdiener

noch kein Kostüme haben und es nochwendig ist, daß
das Gesetz dafür sorge — beschließt der grosse Rath?

1. Der Secret air d s s V 0 llz i e h u n g sdi-
rektor in ms tragt einen schwarzen Rock über die

Brust herab zugeknupft, weisse Weste, schwarze Ho-
sen — die Knopfe von gleicher Farbe. Auf den Aer-
melaufschlägcn eine Brodur wie die Minister. Drei-
farbige Schärpe um den Leib. Runder Hut.

2. Die Oberschreiber der beiden Räthe
tragen einen grauen Rock über die Brust herab zngc-
knüpft, graue Hosen, die Knöpfe gelb. Eine schwarze
Weste. Sie tragen um den Arm eine dreifarbige
Binde. Runder Hut.

z. Die Unterschreibe? und Dolmetscher
der beiden Räthe und des V 0 llz i e h u n gs-
direktoriums gleichen Rock, Weste und Hosen
wie der Oberschreiber. Die Unterschreiber des grossen

Rarhes eine rothe Armbinde, die des Senats eine

grüne und die des Voliziehungsdirektoriums eine gelbe.
Runder Hut.

4. Die Staatsbothen der drei obersten Ge-
walten, tragen einen grünen Rock über die Brust
herab zugeknupft, mit gelben Knepfcn. Eine rothe
Weste, grüne Hosen, runden Hut. Die Staatsbo-
then des grossen Rathes tragen eine rothe Armbinde —
die des Senats eine grüne und die des Vollzichungs-
direktoriums eine gelbe; runden Hut.

5. Die W e i b el der drei obersten Gewalten tra-
gen einen grünen Rock, Weste und Hosen. Die Wei-
bel des grossen Raths tragen einen rothen Kragen auf
dem Rock, die des Senats einen gelben und die des

Vslljiehungsdirektoriums von gleicher Farbe mit dem
Rock. Alle Weibel dieser obersten Gewalten tragen
von dem 4ten bis ins üte Knopfloch auf der Brust
ein dreifarbiges Band.

6. Dem obersten Gerichtshof wird überlassen sei-

«en eigenen Unterbeamteten ein dienliches und verhält-
nißmassiges Costum selbst zu bestimmen.

Lüthi v. Sol. räth zur Annahme. Muret
bemerkt, der Gegenstand sei) allerdings von keinerlei
Wichtigkeit, dennoch sehe er ungern in dem Costum
der Weibel die ungleiche Farbe von Rock und Kragen;
dies erinnert an die ehmaligen Livercien, und darum
verwirft er. — Der Beschluß wird angenommen.

Derjenige, welcher bestimmt, daß den Weibekn
in Hinsicht auf ihr massiges Gehalt, das Costum zum
erstenmale vom Staat soll bezahlt werden, wird ver-
leken. Man ruft zur Annahme. K n bli giebt zu be-
denken, daß eine solche erste Bewilligung Folgen ha-
ben könnte und daß überhaupt alle Gehalte so beschaf-
sen sind, daß sich jeder selbst daraus kleiden kann z

er verwirft den Beschluß. — Der Beschluß wird ver-
worsen.

Carlen verlangt schriftlich und erhält Verlange-
rung seines Urlaubs für einen Monat.

Auf Lürhis v. Sol. Antrag, sollen künftig die
Stimmzähler eigene Plätze einnehmen, und die Zäh-
lung der Stimmen bei jedem Mehre besorgen, was
bisdahin der Weibel gethan hat.

Grosser Rath, s. October.
Präsident: Escher.

Kühn schlägt bei Anlaß der Verlesung des Pro-
tokolls eine neue Redaktion von dem gestern beschloß-
nen 12. §. des BürgerrechtsgulachtcnS vor, deren zu-
folge die Verwaltungskammeru bestimmen sollen, waS
die Hintersassen in jeder Gemeinde nach Verhältniß
der Gemeindsausgaben und ihres eigeneil Vermögens
zu bezahlen haben.

Secretan glaubt, diese Redaktion sey durch-
ans unannehmbar, weil dieses doppelte Verhältniß
viel zu schwierig herauszufinden und eigentlich dieses
System unausft-hrbar Ware.

Da viele Mitglieder über diesen Gegenstand das
Wort fodern, so erinnert der Präsident, daß man
ja nicht vergesse, daß es nur um die Redaktion, nicht
aber um die Sache selbst, die schon abgeschlossen ist,
zu thun sey; er wird lebhaft unterstüzt.

Nuzer sagt, durch den gestrigen Schlnß sind
die Hinterlassen unter die Gewalt und Willkür der
Gemeindsbürger gesezt worden; ich kann die sorge-
schlagne Redaktion nicht annehmen. H u b er stimmt
Nuzet bei, und glaubt, man gehe nun mit der vor-
geschlagnen Redaktion weiter, als man gestern durch
den Schluß gieng und dadurch würde eine drückende
und schädliche Vermögenssteuer, die auf die Hinter-
fassen drücken würde, entstehen.

Knhn sagt, da man doch wieder anfängt fit
den Gegenstand selbst einzutretten, so will auch ich
meine Grundsätze die in dieser Redaktion enthalten
sind, vertheidigen. Als im ganzen Leman das Ge-
schrei über die Gemeindgüter erhoben und wir von
Bittschriften aus jenem Kanton überschwemmt waren,
wurden dieselbe» durch viele Beschlüsse als Eigenthum
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der Gemeindsbürger heilig und unantastbar erklärt.
Durch jene Beschlüsse ist also jede Gemeinde eiueGe-
sellschaft geworden, die ein gemeinschaftliches Eigene
thum hat; wenn also alle Gemeindseinwohner eine
Ausgabe allem Recht gemäß gemeinschaftlich tragen
sollen, so ist es eben so ungereimt als ungerecht,
diese Ausgabe nur denjenigen Mitgliedern aufzubür-
den, die ein gemeinschaftliches Eigenthum haben. —
Daß ich nun vorschlage diese Beitrage nach Verhalts
niß des Vermögens zu beziehen, ist, denke ich,
völlig den Grundsätzen der Konstitution und schon
dem Beschluß, den wir über die Finanzen ge-
faßt hatten, gemäß — oder wollen wir den Armen
gleich dem Reichen beitragen machen? — Da aber
viele der Hintersassen, die man immer begünstigen
will, arm sind, so werden diese nichts zu bezahlen
haben, also wird, denke ich, das Schiksal derselben
durch die vorgeschlagne Redaktion nicht drückender
gemacht! — So lange also Gemeindgüter sind, die
ich auch dem Gemeingeist für nachthcilig halte, ist
die vorgeschlagne Redaktion den Eigenthumsrechten
gemäß, und wenn einst leine Gemeindgütcr mehr sind,
so muß ja die Gemeindsausgabe doch nach denjenigen
Grundsätzen vertheilt werden, und alle Einwohner
so dazu beitragen, wie ich jezt vorschlage. Ueber-
Haupt aber denke ich können wir nicht immer
nur auf den Leman allein sehen, sondern müssen unsre
ganze Republik betrachten, wenn also durch diesen
Beschluß der Leman nicht so sehr begünstigt würde
wie andere Gegenden, so vergesse man nicht, daß
der Leman durch die Beschlüsse über die Feodalrechtc
auch weit mehr begünstigt ward als andere Kantone,
indem Oberland und Wald statt dadurch gar
«ichts gewannen.

Wyder folgt Kühn und will einzig den Fall
ausnehmen, wo in einer Gemeinde bestimmte Fonds
für die oder diese Gemeindsausgabe vorhanden ist.

Anderwcrth stimmt auch Kühn bey, weil ja dies
sem Gutachten zufolge die Hintersassen sich zu Ges
meindsgenossen einkaufen kennen, wenn ihnen dieses
Verhältniß vortheilhafter zu seyn scheint, als das
ihrige.

Weber findet die Frage so wichtig, daß er gerne
sieht, daß man wieder etwas näher in die Sache selbst

eintritt. Dieser §. besonders mit der vorgeschlagnen
Redaktion verewigt den gehassigen Unterschied zwischen
Bürger und Hinlersassen, und »nterhält den äLge.lichen
Schiltbürgergeist; die Redaktion geht über den gestri
gen Beschluß hinaus. Der Hins und Herzug aus
einer Gemeinde in eine andere würbe gehemmt, und
die Gemeindsbürger könnten dadurch sehr leicht ihre
Gemeinden andern Staatsbürgern verschließen,
begehre also Rükwcisung an die Commission zu Ents
werfung einer bessern Redaktion.

Carrard glaubt, diese lange Redaktionsberas
fhu!»g rühre von der Unbestimmtheit des gestrigen Bes

schlusses her; er wünscht eher, daß die Protokolls»-«-
daktion, als die von Kühn vorgeschlagne angenoms
inen werde; er stimmt aber der Rükweisung an die
Commission bei.

Marcacci fodert als Ordnungs notion Tages-
ordnung und Annahme des Protokolls. Cartier wis
dersezt sich dieser Ordnungsmotion, weil er hoft, keis

ner werde das Schiksal der Hintersassen verschlimmern
wollen, indent er ein' solches Mitglied für unwürdig
haken würde, in der Versammlung zn sitzen, und

dieses geschähe doch durch Kühn s Redaktion. Der

Präsident ruft ihn zur Ordnung, weil er von der

Ordnungsmotion in allen Rüksichten abweiche; er

fodert nun Tagesordnung über diese Ordnungsmotion.
Weber stimmt bei, weil es um eine wichtige Rebaks

tion zu thun sey. Man geht über Marcaccis Ords

nungsmotion zur Tagesordnung.
Trösch fodert als Ordnungsmotion Vertagung

der ganzen Berathung, bis man wisse, was Nationals

gut und was hingegen Gemeindsgut ist. Cartier
unterstüzt Trösch, und fodert Nicdersetzung einer

Commission für diese Untersuchung. Koch widersezt

sich einer solchen Vertagung und auch einer solchen

Commission, indem schon lange entschieden ist, daß

die Gemeindgüter nicht Nationalgüter sind; auf seinen

Antrag geht man auch über diese Ordnuiigsmono»
zur Tagesordnung.

Cartier fodert dringenst, daß man das Schick-

sal der Hintersaßen nicht verschlimmere, sondern es

cher einstweilen noch in statu quo lasse. Custor
stimmt der Redaktion des Protokolls bei, und ist mit

Weber und Secretan gleicher Meinung über

Kühn s vorgeschlagne Redaktion, übrigens aber

wünscht er Rükweisung der Redaktion an die Könn

mission. Koch sagt, beinahe möchte ich glauben, icy

habe meinen Kopf verloren seit ich in Luzern biii,
denn ich höre die aufgeklartesten Mitglieder unjttr

Versammlung die allgemeinsten Grundsätze des Recht»

in Zweifel ziehen und behaupten, Gleichheit besteye

darin, daß die einen zahlen und die andern nicht; iaz

höre behaupten, man müsse nicht nach seinem Vcrnw,

gen steuren, sondern Reiche und Arme sollen gleich vm

zahlen! — Denn auf andere Art kann ich die S^ua, "

ken Einwendungen nicht ansehen, da die Gememvgm

ter Eigenthum der Gemeindsgenossen sind. K >>»)«»

Redaktion finde ich ganz den Grundsätzen gemah,

doch aber in Rüksicht der Ausführung !" lchmittg
und dem gestrigen Schluß nicht ganz anpassend, »

u..v wir sollen bei unsren Schlüssen bleiben und nicht a

t ihre Eigensinn Schlüsse, die uns nicht gefallen, um

; ich wieder aufs neue in Berathung ziehen wolle» .-cay
Ent- begehre ich, daß die Verwaltungskammern ""w l

standen den mäßigen Beitrag bestimmen, ben b.c -

tersafien an die Gemeindsunkosten zu My" pa

sotten und stimme folglich dem Protokoll bei.



Schlumpf ficht auch die Redaktion fur höchst
wichtig an, und will, daß sie so sey daß sie

allenthalben verstanden werde. Er glaubt, so

lange die Gemeindsgüter hinreichen, sollen sie auch

;u den Gemeindsausgaben gebrcnrcht werden, und da
in seinein Kanton verschiedne Arten von Gemeinds-
gütcrn sind, so fodert er besonders die bestimmte Treu-
nung der Gemeindsgitter von den Burgerg liter»,
welche leztere einzig bestimmtes Eigenthum der Theil-
Haber seyn können.

Erlach er stimmt ganz dem Protokoll bei, in-
dem es sehr billig ist, daß wenn einer das Süße,
welches an einem Ort ist, genießen will, er auch das
Saure tragen helfe.

Rellstab bedauert, daß durch den gestrigen Be-
schluß der Lokalitatsgeist so sehr unterhalten werde:
Die Redaktion von Kühn kann er gar nicht anueh-
men: durch sie würden die Hintersassen gezwungen
auch die Kirchen und Schulen da unterhalten zu helfen,
wo. eigne Fonds hierzu ausschließlich bestimmt sind:
also wenn man durchaus beim gestrigen Schluß blei-
ben will, so stimmt er für die Redaktion des Protokolls.

Graf hört ungcrne hier in dieser Versammlung
von Hintcrsaßen und Beisaßen sprechen: er will, wie
Schlun'.pf, das eigentliche Burgergut von den Ge-
meindsgütern trennen, und diese für die Gemeinds-
ausgaben beibehalten, ohne daß die s. g. Hintersäßen
zahlen, ausgenommen in dem Falle, da Sie Gemeind-
guter dazu nicht hinreichend waren: Kuhns und
Kochs Grundsatze findet er zu städtisch und der Kon-
stirution gänzlich zuwider.

Trösch Host, ein grosser Theil der Gemeindgüter
der souverain gewesenen Städte werde der Art gemäß
wie sie zusammengebracht wurden, zu Staatsgut ge-
macht werden; übrigens stimmt er dem Protokoll bei.

Wyder beharret auf seiner Meinung und schlagt
eine neue Redaktion vor, welcher zufolge die Hinter-
fassen in dem Fall, wenn die Gemeindsgitter fur die
Gemeindsausgaben nicht hinreichen, gleich den Bür-
gern zu diesen beitragen sollen.

H über wünscht Koch Glück, daß er seinen
Kopf wieder gefunden hat, und uns so gut mathema-
tisch beweisen konnte, daß man nicht in aller Strenge
bei den bisherigen Rechten bleiben könne. Er kennt
nur zweierlei Eigenthum; öffentliches Eigenthum und
Privatcigenthum. Gemeindgürer nun, die zu einem
bestimmten Hweck vorhanden sind, können nicht als
Privatcigenthum angesehen werden; andere Gemeind-
güter hingegen, die wirkliches Privateigenchum sind,
sollen dieses auch bleiben. Uebrigens finde ich kei-

neswegs, daß es der Versammlung zur Unehre ge-
reiche, so lange über diesen Gegenstand zu berathen;
wir haben zwei bestimmt verschiedene Meinungen und
der Gegenstand ist wichtig genug, um diese Meinuu-
gen mit Sorgfalt und zugleich seinem Gewissen zu-
folge auch mit Beharrlichkeit zu vertheidigen; den
Städten aber find ungerechte Vorwürfe gemacht wor-

den, denn viele vol; ihnen habe« ans dem Sack ihrer
Bürger Gegenstände an sich gekaust, die sie nun dem
Staat als Staatsgut ganz unbedingt vorgegeben haben.
Kuhns Redaktion ist auch in der Rüksicht verwerft'
lich, weil ein Hintersäß in einer Gemeinde eigentlich
den Genuß bezahlen soll, den er in derselben hat/
und dieser nicht im Verhältniß mit seinem Vermögen
steht; überhaupt ist jede Vermögenssteuer an sich selbst
schon schädlich, denn nur die Quellen des Vermögens
sollen eigentlich mit Auflagen belegt werden; endlich
fodert er Rükweifung des §. in die Commission, um
eine neue Redaktion zu entwerfen. Dieser leztere
Anrrag wird angenommen.

(Die Fortsetzung im 174. Stük.)

Commissionalvericht des grossen Rathc5
über die Bürgerrechte.

1.

Die Glieder der Gemeinden, welche bisher unter
dein Namen von Bürgern solcher Gemeinden ein er-
laustes, geschenktes oder angcerbtes Recht auf Ge-
meind, und Armengütec gehabt haben, sollen dasselbe
noch ferner ungestört behalten.

2.

In denjenigen Städten, welche ehemals die Sou?
verainität besaßen, werden diejenigen "Güter, wel-
che dem Staat gehörten, von den eigentlichen Ge-
meindgütern unterschieden, da die erster» der Rep«
blik zugefallen sind.

Z.

Derjenigen Gesellschaft in jeder Gemeinde, welche
das Eigenthumsrecht auf das Gemeindgut hat, liegt
die Pflicht der Unterhaltung und Unterstützung derje-
nigen Armen ob, welche Antheilhaber dieser Geineinds-
güter sind.

4.
Diese gleiche im Zten Artikel bezeichnete Gesell-

schaft ist schuldig, diejenigen Glieder derselben, wel-
che nach den vorhandenen Civilgesetzen in dem Falle
sind, mit Vögten (Vormünden) oder Curatoren ver-
sehen zu werden, mit solchen zu versehen, über diese

Vögte zu wachen, ihnen bei Führung der Vogteieir
mit nöthigem Rath und Autorisation an die Hand zu
gehen, sie zu Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten,
und überhaupt das Vormundschaftswesen unter derje-
nigen Oberaufsicht einer hohem Gewalt zu leiten,
welche das Gesetz bestimmen.

5.

Jede dieser Gesellschaften ist hingegen den Min-
derjährigen oder Bevogteten f»r die sichere Verwal-
tung ihres Vermögens verantwortlich.

6.

Die ehemaligen Gemeind- oder Orts-Bürger?
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